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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

£>cn ouf erre "  Stadtverordneten wer-
Freitag . den 5. Mai l . Js ..

nachmittags 4 Uhr.
K ben Bürgersaal des Rathauses zurSitzung ergebenst eingeladen.

, ->r . Tagesordnung:
ml 1 Bewilligung  von 1000 Ji
■»mH* ,.« % rß «a Utti? rl e « Berbinöungsganges
?,« L^Len  Wandelhalle des Kochbrunnens
und der verren -Toilette . Ber . Bau -A.

« - stfetzung eines Fluchtlinienplans für
^ Kr -inhildenstraße . Ber . Bau -A.
. .. 3\ Abänderung des Fluchtlinienplanes
für den Distrikt Bierstaöterberg . Ber . B -A

4. Antrag auf Auszahlung des für Be-
lfMUng des Niveauüberganges der Staats-
ÄloofÄ, m sS B“,,n ?“ MuW
«i ? '^ ^ leichen auf Bewilligung von 800 Ji
für die Ausführung von Revaraturarbeiten
an einer Anzahl Bilder der Gemälde - und
"Er Heintzmannschen Sammlung . Ber . F -A
„ -^ - Bewilligung des im Haushaltsplan

1911 -L >̂ >? ? .̂ esehene» Differenzbetra-
I « Un ^A M fUr eiMett  Mittelschullehrer.
,7-  Desgleichen des im Haushaltsplan für
1911 nicht vorgesehenen Teilbetrages des
Witwengeldes für die Witwe des ' Lehrers
Philipp Höpp . Ber . Fin .-A.

8. Unentgeltliche Rückübertragung einer
E ^ öie staötgemeinde abgetretenen aber
nicht mehr erforderlichen Straßenfläche
(L>chumannstraße ). Ber . Fin .-A. ’

0. Antrag auf Uebertragung eines Rest-
kredlts von 600 JI  des städtischen Kranken-
191̂ Ber ° Fin Ä öaS  Rechnungsjahr
a? 9-. Magistratsvorlage betreffend den Um¬bau der Wilhelmstraße . Ber . Bau -A

Ankauf von Wiesengrundstücken im Ra-oengruno.
Verkauf einer städtischen Grundflächean der Goebenstraße.

-f 13. Desgleichen einer städtischen Grund¬
lache an der Platterstraße . 28203
- Wiesbaden , den 1. Mai 1911.

Der Vorsitzende
der Stad tverordneten -Bersammlung.

Vorschriften für die Benutzung der städtischen
Schlacht- und Biehhof -Anlage.

rv § 1-
*ÄuL 4ie N̂utzung und den Verkehr in der
-tabtischen Schlacht - und Viehhofanlage sind

t. erlassenen Pollzeiverorönungen
nachstehende Bestimmungen maßgebend.
- § 2.
Der Zutritt zu den Schlacht - und Viehhof-

artlagen ist nur den in 8 1 der Polizeiverord-
2 uItffrIUS’i' ßttten  Personen gestattet . Ständige
Lohnschlachter und Leute , welche den Gewer-
betreibenöen behilflich sind, können von der
^chlachthofdirektion auf jeberzeitigen Wider¬
ruf zugelassen werden . Kinder unter 14 Jah¬
ren ist der Zutritt nicht gestattet . Personen,
welche die Anlage besichtigen wollen , haben
leine Eintrittskarte für 30 I zu lösen.

8 3.
Die den Viehhof besuchenden oder be¬

nutzenden Personen haben den Anorönun-
gen des beamteten Tierarztes , des Schlacht-
hoföirektors und der sonstigen von dem Magi¬
strate bestellten Biehhofbeamten und den
Vertretern dieser Beamten unbedingt Folge
zu leisten.

8 4.
, Alle in die Schlacht - und Viehhofanlage

einzufuhrenden Viehstücke sind bei dem Por¬
tier anzumelden und bei diesem für jedes
Tier ein Auftrieb - und Marktgebührenscheinzu lösen.
. . Ter nach § 2 der Gebührenordnung für
die städtische Schlacht - und Viehhofanlage
vom 23. Oktober 1909 zu entrichtende Markt-

Auftriebgebühr berechtigt zum Verkaufe
des Viehes auf der Viehhofanlage nach den
Bestimmungen dieser Viehhofvrdnung . Die
Zahl der bis zum Beginn des Marktes zuge¬
führten Tiere wird auf einer Tafel amtlichbekannt gemacht.

§ 8.
Die während der Nacht mit der Bahn an-

kommenöen Tiere sind sofort , aber spätestens
bis 6 'Uhr morgens , auszuladen . Werden die¬
selben bis zu dieser Zeit durch den Besitzer
oder dessen Beauftragte nicht ausgeladen , so
veranlaßt die Verwaltung das Ausladen auf
Kosten des Besitzers - Zum Zwecke der Not¬
schlachtung können nur Tiere aus dem Stadt¬
kreis eingeführt werden.

8 6.
Seitens der Viehhofbeamten werden für

das eingeführte Vieh die Stallungen und jn
diesen die Plätze sowie die Plätze in den Ver¬
kaufshallen angewiesen . Den diesbezüglichen
Anordnungen der betr . Beamten ist unbe¬
dingt Folge zu leisten.

8 7.
Nach abgeschlossenem Verkauf sind die für

die betr . Tiere gelösten Marktqebührenscheine
an den Käufer abzugeben . Die Käufer der¬
jenigen Tiere , die im hiesigen Schlachthof ge¬
schlachtet werden sollen , haben die Scheine
aufzubewahren und vor der Schlachtung an
der Kasse, bei Lüsuna der Schlachtscheinc ab-
zhgeben . Für diejenigen Tiere , die mit der
Bahn oder zu Fuß aus der Schlacht- und
Viehhofanlage entfernt werden , sind die
Scheine beim Portier abzuliefern.

Ä " eines Tieres gilt bei ent
stehenden Streitigkeiten derjenige , welcher
Hänöen ĥat" ausgestellten Marktschein in

s„ . _ § 8.
rrtfi-f e* « Beförderung der Tiere ist jede

Behandlung aufs strengste untersagt,
darf nicht zusammenqebunden oder

geknebelt angefahren werden . Bullen müssen
beim Transport bis zur Schlachthalle mit Na-
lenruig oder Blende versehen und an den

?. ttt  der üblichen Weise gefesselt sein.
0 ^ en  Sutten ftttö zwei kräftige Treiber
zu stellen . Die Beförderung des Viehes von
der Klemviehmarkthalle zu den Schlachthallen

unter Vermeidung von Tierquälerei zu
geschehen und muß bei störrischen Tieren im
Transportwagen erfolgen.

8 9.
... . Der -Lchlachthof ist an allen Werktagen gc-
1 un t : l tt,ör  * n den Monaten vom

Miu :z bis 30. September von morgens
? abends 6 Uhr . in den Monaten vom
r Februar von morgens
6 Uhr bis abends 5 Uhr . Beim Vorhanden¬
sein der erforderlichen Arbeitskräfte dürfen
Großvieh und Schweine bis eine Stunde.
Kälber und Schafe bis eine halbe Stunde

.Schlachtzeit getötet werden.
Ausnahmen besonders bei Notschlachtungen,
-nd nur mit Genehmiguna des Direktors zu-

Ia,slg . Die Nachuntersuchung des eingeführ-
sindet auf dem Schau¬

amte des Schlachthofes während der Schlacht-
zeiten statt . Mit Schluß der Schlachtzeit hat
leöermann die Schlachthallen zu verlassen.
Der ordnungsmäßige Verkehr im Kühlhaus
bleibt ledoch hierdurch unberührt . Auch wird
dre Restauration von dieser Bestimmung nichtbetroffen.

_ § 10.
. SÄEtiere . außerhalb der Schlachteten

eingefuhrt , müssen in die dem Mctzgervieh
vorbehaltenen Ställe eingestellt werden und
dürfen vor der durch einen der Schlachthof¬
tierarzte vorzunehmenden Lcbendbeschau nicht
ins Schlachthaus überführt werden . Beim
Unterbrlngen der Tiere in den Ställen sind
nach Maßgabe des Gebührentarifs Stall - und
Futtergelder zu entrichten . (Geb -Ordn . vom
t Dez . 1909.) Die in den Ställen untergc-
brachten Trere müssen von dem Eigentümer
Mit seinem Zeichen fHaarschnitt ) kenntlich
gemacht sein . Das Mitbringen von Streu
und Futter ist untersagt . Rur die Fütterung

I und derjenigen älteren Kälber,
welche ihre Nahrung selbst aufnehmen , darf
von den Eigentümern besorgt werden , und
zwar unter Beobachtung der nachstehenden
Bestimmungen . Kälber , die noch nicht selbst
trinken können , dürfen unmittelbar nach
längerem Transport , oder , wenn sie über
Nacht stehen sollen , vom Eigentümer oder
Führer unter Aufsicht eines Schlachthofbeam¬
ten aus der Flasche getränkt werden.

^ 8 11-
Bor dem Schlachten sind an der Kasse ge-

gen Abgabe der Auftrieb - und Marktgebüh¬
renscheine die Schlachtscheinc zu lösen . Diese
sind dem diensttuenden Hallenmeister der be¬
treffenden Schlachthalle ' unter Abgabe der
Stückzahl abzuliefern . Wer Tiere schlachtet
oder schlachten läßt , bevor die Schlachtscheine
gelöst und dem Hallenmeister ausgehändigt
bestraft ^ nai® ®ett  geltenden Bestimmungen

| _ § 12.
Sämtliche Schlachttiere , mit Ausnahme der

nach indischem Ritus zu schüchtendeu, sind mit
Vermeidung jeder Tierquälerei nach Vor-
ichrift der Schlachthofdeputation zu betäuben
und zu entbluten . Unstatthaft ist,das gleich¬
zeitige Aufhängen mehrerer Kälber und an¬
deren , Kleinviehes zwecks späterer Betäu¬
bung . Mit dem Abhäuten . Brühen und der
weiteren Verarbeitung der getöteten Tiere
darf erst begonnen werden , wenn sie völlig
ausgeblutet haben und keine Bewegung mehr
wahrnehmen lassen-

8 13-
Die Tötung von Schlachttieren durch den

logen . Schächtschnitt (Durchschneiden des Hal¬
ses) ohne vorherige Betäubung darf nur
durch besonders dafür zugelassene geschickte
und erprobte Personen erfolgen . Diese sollen
bereits vor dem Nieöerlegen des Tieres zu¬
gegen sein und unmittelbar nach gem Nieöer¬
legen darauf die Tötung schnell und sicher
vornehmen . Das Niederlegen der Tiere ist
schonend zu bewerkstelligen , bei größeren
Tieren unter Anwendung von Winden oder
ähnlichen Vorrichtungen . Winde , Seile usw
sollen haltbar und geschmeidig sein , so daß

I die Nieöerleguna sicher und schnell erfolgen
kann . Während des Niederlegens soll der
Kopf des Tieres gehörig unterstützt und ge¬
führt werden , damit er nicht auf den Boden
aufschlägt . Vom Nieöerlegen an bis znm Auf¬
hören der nach dem Halsschnitt eintretenden
Muskelkrämpfe muß der Kopf festgelegt wer¬
den . Die Tötungen von Schlachttieren in den,
gedachten Weise sollen möglichst regelmäßig,
und zwar vom Beginn der Vorbereitungen
an bis zur Beendigung des Ausblutens der
Tiere , durch geeignete Schlachthofangestellte
überwacht werden.

8 14.
Nach vollendeter Verblutung müssen die

Tiere sofort und ohne llnterbrcchunq nach
Handwerksgebrauch weiter ausgeschlachtet
werden . Die nachstehenden mit dem Schlach¬
ten in unmittelbarem Zusammenhang stehen¬
den Verrichtungen , das Abhäuten , das Aus¬
weiden und ' Abbrühen des Viehes , sowie das
Reinigen der Gedärme und di« Verwertung

26 . Jahrgang.

,01? e^ dasselbe nicht zur B -urst-
Lbr ' kation gebraucht wird , dürfen nur im
Schlachthofe vorgenommen . Kälber und Läm-

« -fe? " " 6 . vollendeter Ausschlachtung
tn öen  Häuten aus dem

^chlachthof entfernt werden . Die Eingeweide
cvnu/ “n öen  dazu bestimmten Orten

ihres Inhalts entleert werden . Die zu
menichlicher Nahrung bestimmten Teile öür-
sen nicht auf den Fußboden geworfen wer-
z- »' m tft  dem Schlachtenden nicht gestattet,
den Magen - und Darminhalt mitzunehmen.
Das Sammeln und Mitnehmen von unge¬
borenen Tieren . Abfällen und zum Genuß
ungeeigneten Teilen von Klauen , Borsten,

Geschlechtsteilen usw-, sowie
von Konfiskaten ist untersagt.

8 13.
Das Rühren des Blutes muß mittelst sau¬

berer , von der Schlachthofverwaltung vor-
gehaltener Rührstöcke und in reinen

tvefagen , welche zu keinem anderen Zwecke
benutzt werden dürfen , vorgenommen wer-
oen. .i te Rührstöcke dürfen aus den Schlacht-
hallen nicht heraus gebracht werden : sie sind
nach Gebrauch sorgfältiq zu reinigen und an
ihren Aufbewahrungsort zu verbrinqen

^ 8 16.
^ ,r e|ufg Feststellung des Gewichts der nach
Schlachtgewicht aehandelten Tiere sind in den
Lchlachthallen Wagen angebracht , auf denen
die amtlichen Verwiegungen gegen Entrich-
mng der festgesetzten Wiegegebühren von den
Wieg^ oder Hallenmeistern ausgeführt wer¬
den. Dre Ausschlachtung hat nach den folgen
den Vorschriften zu erfolgen . Jede Verfeh¬
lung gegen diese Vorschriften ist zur Anzeige
zu bringen und wird gegebenenfalls nach öen

I Bestimmungen des Strafgesetzbuches geahn-
äet. Der im Wiederholungsfall gegen diese
Borichrlften Verfehlende kann außerdem aus
der Lchlachthofanlage verwiesen werden.
.. Zur Ermittelung des Schlachtgewichtes
und von dem Tiere zu trennen:

1. Bei den Rindern:
a) Die Haut , jedoch so. daß kein Fleisch

oder Fett an ihr verbleibt : der Schwanz ist
auszuschlachten , »das sogenannte Schwanzfett
darf nicht entfern werden.

b) Der Kopf zwischen dem Hinterhauvt-
bcine und dem ersten Halswirbel lim Genick)
senkrecht zur Wirbelsäule.

c) Die Füße im ersten Gelenke (unter der
Fußwurzel über dem sogen . Schienbeine ).
™ ^ Die Organe der Brust -, Bauch - und
Beckenhohle mit öen anhaftenden Fettpolstern
lHerz - und Mittelfett , jedoch mit Ausnahme
der Fleisch - und Talgnieren , welche mitzu-
wiegen sind).

e) Die an der Wirbelsäule und in dem
vorderen Teile der Brusthöhle gelegenen
Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben
iowie der Luftröhre und des sehnigen Teiles
des Zwerchfelles.

f) Das Rückenmark.
g) Der Penis (Ziemer ) und die Hoden , je¬

doch ohne das sogenannte Sackfett bei den
männlichen Rindern : das Euter und Vor
enter bei Kühen und über die Hälfte tragenden Kalben.

2. Bei den Kälber » .
a) Das Fell nebst den Füßen im unteren

Gelenke der Fußwurzel.
b) Der Kopf zwischen dem Hinterhaupt

beine und ersten Halswirbel (im Genick).
c) Die Eingeweide der Brust -, Bauch - und

Beckenhöhle mit Ausnahme der Nieren.
d) Der Nabel und bei männlichen Kälbern' " tSne -- "die' äußeren Geschlechtsteile.

3. Bei dem Schasvieh:
aj Das Fell nebst den Füßen im unteren

Gelenke der Fußwurzel.
b> Der Kopf zwischen dem Hinterhaupt¬

beine und ersten Halswirbel.
■ c) Die Eingeweide der Brust -, Bauch - und
Beckenhöhle mit Ausnahme der Nieren.

dt Bei Widdern und Hammeln die äußeren
Geschlechtsteile , bei Mutterschafen die Euter.

4. Bei den Schweinen:
a) Die Eingeweide der Brust -, Bauch - und

Beckenhöhle nebst Zunge , Luftröhre und
Schlund , jedoch mit Ausnahme der Skieren
und des Schmeeres — Flohmen — Liesen-

b) Bei männlichen Schweinen die äußeren
>Geschlechtsteile.

Die Gewichtsermittelung hat bei den
Rindern in ganzen , halben oder vierteln , bei
Kälbern und dem Schafvieh in ganzen und
bei Schweinen in ganzen oder halben Tieren
M erfolgen . Erfolgt die Feststellung des
Schlachtgewichts bei den Rindern innerhalb
12 und bei den anderen Schlachttieren inner¬
halb 3 Stunden nach dem Schlachten , so ist
von jedem angefangenen Zentner (50 Kg.)
1 Pfund (% Kg.) als sogenanntes Warmge¬
wicht in Abzug zu bringen . Für jede Schlacht-
gewichtswäguna ist auf Verlangen ein Wiege¬
schein auszustellen , auf welchem die Bezeich¬
nung „Schlachtgewicht " angegeben sein muß.
_ Alle krankhaften Teile sind nach erfolgter
Untersuchung vor der Verwiegnna zu entfer¬
nen und dürfen keinesfalls mitgewogenwerden.

§ 17.
Ten Aufsichtsbeamten (Schlachthofdirektor

und Veterinärbeamten , bezw . deren amtlichen
Vertreter ) ist der Zutritt zu allen ' Räum¬
lichkeiten , auch zu denen in Miete gegebenen
unter Zuziehung des Mieters , zu gewähren.
Der Mieter bezw . dessen Vertreter (Gehilfe)
ist verpflichtet , die Kühlzelle auf Verlangen
dem Anfsichtsbeamten zu öffnen . Im Falle
der Weigerung kann auf Kosten und Gefahr
des Zelleninhabers eine gewaltsame Oeff-
nung der Zelle vorgcnommen werden . Im

letzteren Falle ist jedoch der Zelleninhaber
äer beabsichtigten Zwangsmaßregel un-

ter Mitteilung der Zeit , zu welcher dies aus-
tzgen rt ^ ^^äen soll , vorher zu benachrich-

Die besonderen Anordnungen des Direk¬
tors und zunächst für jedermann bindend
und unbedingt zu befolgen - Beschwerden sind
bei der «- chlachthof-Deputation vorzubringen.

_ . _ 8 18.
. Die Lchlachthofverwaltung versichert das

eingebrachte Vieh gegen Feuersgefahr : son¬
stige Haftung übernimmt dieselbe nicht , ins¬
besondere haftet sie für keinerlei Schaden,
welche durch Naturereignisse , Beschädigung
und ^-erungluckung von Viehstücken , durch
Verwechselung oder Diebstahl eintritt.

8 19.
Alle die Anlage benutzenden Personen ha¬

ben darauf zu achten , daß jede Wasser -,
Dampf - und Lichtvergeuduna und jede mut¬
willige Beschädigung von Einrichtungen und
Geraten vermieden wird . Bei besonderen
Fallen kann der Betreffende oder der für ihn
Haftende zur Ersatzpflicht herangezogenwerden.

8 20.
,_r Alle im Schlacht - und Viehhof auf städti¬
schen Wagen vorzunehmende Verwiegungen
haben durch Beamte zu erfolgen und ist da-
mr die festgesetzte Wiegegebühr zu entrichten.
Jn der Schlachthofanlage hat der Verkauf
" ° " .v' er geschlachtetem oder eingeführten -.
Fleisch in der -Fleischverkaufshalle zu erfol-

. Bei der Einbringung in diese ist die
festgesetzte Platzgcbühr zu entrichten.

Außerhalb geschlachtetes Großvieh , wel¬
ches in ganzen Vierteln einqeführt wird,
kann zum Verkauf in die Großviehschlacht¬
halle verbracht werden . Die dafür festgesetz¬
ten Gebühren sind jedoch zu entrichten.

^ § 21 .
Zuwiderhandlungen gegen diese Verord¬

nungen werden , im Falle keine höhere gesetz¬
liche Strafe eintritt . mit einer Ordnungs¬
strafe bis zu 5 JI  belegt.

Wiesbaden , öen 29- März 1911.
t „ Der Magistrat.

Wird veröffentlicht . 28163
Wiesbaden , öen 1. April 1911.
_ _ _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Dienstmagd Margarete Nieten, geboren

am 12. August 1888 zu Lorch a. Rh., zuletzt Dotz-
heimerstraßc Nr . 16 wohnhaft , entzieht sich der
Fürsorge für ihr Kind, so daß dieses aus öffent¬
lichen Mitteln unterstützt werden muß.

Wir ersuchen um Mitteilung ihres Aufent-oa-lts.
Wiesbaden, den 2. Mai 1911.

28204_ Der Magistrat , Armcn -Berwaltung.
Bekanntmachung.

Zufolge Verfügung des Kriegsmittisteriums
sollen zur Besetzung der Stellen von oberen
Garuisonverwaltungsbeamten im Mobilmachungs¬
salle in Zukunft Mannschaften der Landlvehr hcr-
angezogen werden, die für diesen Zweck auf
Grund freiwilliger Meldung im Frieden beson¬
ders ausgebildet werden sollen. Die Ausbildung
erfolgt während der Zugehörigkeit zur Land¬
wehr 1. Aufgebots durch zwei llebungen von
6 und 4 Wochen bei einer der Garnisonver¬
waltungen : Frankfurt a, M. oder Worms . Die
nächste llebung beginnt am 1. August 1911

llnterosfiziere und Unteroffizier -Aspiranten
der Landwehr 1. Aufgebots, die freiwillig hierzu
bereit sind, können sich unter Vorlage --ines
selbstgeschriebenen Lebenslaufes bis 13. Mai
d. Js ., vormittags , ibei dem hiesigen Bezirks-
kommando — Dotzheimerstraße 7 — melden.
28199 König!. Bczirkskommando.

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Betrifft : die öffentliche Impfung sür 1911
Die diesjährige Impfung für die im Ge^

memdebezirk Sonnenberg wohnhaften Impf,
pflichtigen findet statt

am 5. Mai 1911»
und zwar für die Erstimpflinge , das sind die
in 1910 geborenen Kinder und die Kinder
aus früheren Jahren , die e'ntweder noch gar
nicht oder nicht mit Erfolg geimpft worden
sind, um 2 Uhr nachmittags : für die Mieder-
impflingc , das sind die 1899 qeborenen Schul¬
kinder und die 1897 und 1898 geborenen Kin¬
der , die entweder noch gar nicht oder nicht
mit Erfolg geimpft worden sind, um V-U Ubr
nachmittags. *

Jmpslokal ist der Sitzungssaal im Rat.Hans.
Die Nachschau findet statt am 12. Mai

1911 und zwar für die Erstimpslinae um
2 Uhr und für die Wiederimpflinge um 3 Uhrnachmittags im Rathaussaal.

Eltern . Pflegeeltern und Vormünder
werden darauf hlngewieien , daß sie dieser
Aufforderung zur Impfung und Nachschau
ihrer Kinder und Pflegebefohlenen nachzu-
kommen haben , sofern sie nicht durch Vorlage
eine » Impf,chcines oder ärztlichen Attestes
den Nachweis zu fuhren vermögen , daß die
Jmpsung durch einen anderen Arzt als den

'. USFÄf°s ?tt "vrden ist. resp . daß ein
gesetzlicher Befrelungsgrunö vorliegt . Bei
einem Fernbleiben aus anderen Gründen
gewärtzgen ê,ctzlichen .Zwangsmaßregeln zu

Sonnenberg , den 3. April 1911.
Di » Polizciverwaltung:

os-ani Buchelt.
-83U1  Bürgermeister
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